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Mit Beziehung auf das Abkommen zwischen der 

Schweiz und Liechtenstein vom heutigen Tage über die gegen-

seitige Gleichbehandlung der schweizerischen und liechten-

steinischen Staatsangehörigen in der sozialen Unfallver-

sicherung beehrt sich das Eidgenössische Politische Depar-

tement, der Fürstlich Liechtensteinischen Gesandtschaft 

im Namen und Auftrag des schweizerischen Bundesrates zu 

erklären, dass die Grundsätze des erwähnten Abkommens auch 

auf den Betriebsunfall angewendet werden, den der liechten-

steinische Staatsangehörige Josef Kaiser in Chur am 12. 
November 1931 im Verlaufe der über das Abkommen gepflogenen 
Verhandlungen erlitten hat. Dabei besteht Einverständnis 
darüber, dass, wenn sich nachträglich ergeben sollte, dass 
auch Schweizer in Liechtenstein oder andere Liechtensteiner 
in der Schweiz seit dem 1. April 1931 Betriebsunfälle im 
Sinne des heutigen Abkommens erlitten haben, sie(benfalls 

nach den Grundsätzen dieses Abkommens behandelt werden 
sollen. 

Das Politische Departement nimmt Kenntnis von 
der entsprechenden Mitteilung der Fürstlich Liechten-
steinischen Gesandtschaft und benützt den Anlass, die 
Gesandtschaft seiner ausgezeichneten Hochachtung zu ver-
sichern. 

Bern, den 31. Dezember 1932. 

An die 

Fürstlich Liechtensteinische Gesandtschaft, 

Met. Liechtensteinische Bern. 
r,.(rehilflOn Rein.
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